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Erstes  Kapitel 

Probleme bei den gegenwärtig praktizierten Arten 
der Befruchtung auf nicht-natürlichem Wege* 

§ 1 Einleitung 

Das Interesse der Öffentlichkeit  an den mit der künstlichen Befruchtung zusam-
menhängenden Fragen hat seit Beginn der achtziger Jahre stetig zugenommen. 
Ursache hierfür  waren erste Berichte über die Geburt sogenannter Retortenkin-
der. 1 Im Gefolge wurden dann auch die Probleme der künstlichen Befruchtung 
im Mutterleib, insbesondere solche der heterologen Insemination, in den Mittel-
punkt der Diskussion gerückt. 

Das wachsende Interesse ist wohl nicht nur auf die steigende Zahl der infertilen 
bzw. sterilen Ehepaare zurückzuführen,  die einen starken Kinderwunsch haben.2 

Vielmehr ist ein Unbehagen und zugleich ein Staunen hinsichtlich der medizi-
nisch-technischen Möglichkeiten in einem Grenzbereich menschlichen Lebens 
festzustellen. Das Entstehen eines Menschen ist ein solcher Grenzbereich ebenso, 
wie das viel diskutierte Ende eines Menschen im Zusammenhang mit den Fragen 
der Euthanasie (Sterbehilfe).3 Anfang und Ende menschlichen Lebens haben 
stets eine besondere Faszination auf den Menschen ausgeübt. Sind dies doch die 
Schnittpunkte menschlicher Existenz, an denen das Geworfensein des Menschen 
in die Welt besonders deutlich wird. Denn zu seiner Entstehung wie zu seiner 
Geburt hat der Mensch ebensowenig selbst beigetragen wie zu seinem eigenen 
Tod.4 

Diese Unverfügbarkeit  und ausschließliche Abhängigkeit von natürlichen Be-
gebenheiten (Schicksalhaftigkeit) wird durch die artifizielle Reproduktionstech-
nik in Frage gestellt.5 Die Befruchtung selbst, d. h. die Verschmelzung der 

*Die in diesem Kapitel verwendeten medizinischen Fachbegriffe  werden im zweiten 
Kapitel erläutert. 

1 Die Geburt des ersten in vitro erzeugten Kindes wurde von Steptoe  und Edwards 
1978 in: The Lancet 1978, Vol. II, S. 366, angezeigt. 

2 Die Zahl der Ehen, die ungewollt kinderlos sind, wird gegenwärtig auf 15 % ge-
schätzt, vgl. Ranner,  in: Bernât, S. 23 f. und Stauber,  S. 13 m. w. N. 

3 Bezeichnenderweise wurden auf dem 56. DJT 1986 die Komplexe „Sterbehilfe" 
und „Künstliche Befruchtung" in zwei Abteilungen gleichzeitig behandelt. 

4 Wenn man vom Sonderfall  der Selbsttötung absieht. 
5 E. Daub, Witten Herdecke 1984, Nr. 3/4, S. 13 (13): „Die Schwangerschaft  wird 

eine Situation, die in Abhängigkeit von den subjektiven Bedürfnissen der Beteiligten 
herbeigeführt  und auch aktiv unterlassen werden kann." 
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Keimzellen, und insbesondere die Auswahl der Samenzelle, die das jeweilige Ei 
befruchtet,  vollzieht sich zwar natürlich. Dennoch kann von künstlicher Befruch-
tung die Rede sein, da die Handlung, die bei der in vivo-Insemination (ivi) wie 
bei der in vitro-Fertilisation (ivF) vorgenommen wird, unmittelbar auf die Kon-
zeption gerichtet ist. Die Zeugung eines Kindes wird dabei von der Sexualität 
der geschlechtlichen Vereinigung gelöst6 und damit verfügbar  gemacht.7 Daran 
ändert auch nichts, daß einem z. B. die ivF durchführenden Arzt das Gelingen 
der Befruchtung als Wunder erscheint.8 Das liegt allein an der gegenwärtigen 
Begrenztheit der Steuerung der einzelnen Befruchtungsvorgänge.  Daß die Verfah-
ren künstlicher Befruchtung direkt auf die Entstehung menschlichen Lebens 
zielen, unterscheidet sie von herkömmlichen Sterilitätsbehandlungen, bei denen 
nicht unmittelbar die Befruchtung und damit die Entstehung eines neuen Men-
schen hervorgerufen  wird. Die herkömmlichen Sterilitätsbehandlungen erstrecken 
sich lediglich auf den jeweiligen Patienten bzw. die Patientin. Dies gibt Anlaß, 
daran zu zweifeln, ob es sich z. B. bei der in vitro-Fertilisation im homologen 
System um eine Heilbehandlung handelt, die von der gesetzlichen Krankenkasse 
bzw. dem Sozialhilfeträger  oder der privaten Krankenversicherung zu tragen ist.9 

Bereits bei dieser Einzelfrage, auf die in dieser Abhandlung nicht näher eingegan-
gen werden kann, zeigt sich die gesellschaftliche Relevanz der Möglichkeiten 
künstlicher Befruchtung. Ist der Kinderwunsch ein hinreichender Grund für die 
Inanspruchnahme medizinischer Techniken, die unmittelbar das Entstehen eines 
Menschen zur Folge haben?10 

Bereits die in vitro-Fertilisation im homologen System ohne Kryokonservie-
rung, die keine familien- und erbrechtlichen Probleme aufwirft,  berührt das 
Verständnis von Ehe und Familie in unserer Gesellschaft und damit deren Gestalt 
selbst. So werden von den Skeptikern die Methoden künstlicher Reproduktion 
als Marksteine uferlosen Strebens nach Beseitigung natürlicher, schicksalhafter 
Hindernisse verstanden.11 Dies seien Symptome eines ungehemmten Anspruchs-

6 Für die ivF mit nachfolgendem ET so auch Eibach,  Experimentierfeld  werdendes 
Leben, S. 151 f. Gegen die Unterscheidung natürliche Zeugung einerseits — technische 
Reproduktion andererseits wendet sich Bayertz  in ARSP 1985 (71), S. 524 (529-531), 
der dabei bereits die Ehe als künstliches Element der Fortpflanzung bezeichnet. 

7 Gerhard Amenât  in „Um Leben hervorzubringen, wird das Lebendige zerstört", 
Frankfurter  Rundschau vom 20. 5. 1986, S. 14, bezeichnet diese Wirkung der Reproduk-
tionsmedizin als Eingriff  in die conditio humana. Aufgrund dessen stelle diese medizini-
sche Sparte eine „Institution der Kulturveränderung dar." 

s So Maleika  in seinem Vortrag am 18. 4. 1986 auf der Tagung der Ev. Akademie 
in Bad Boll vom 18.-20. 4. 1986. 

9 Im einzelnen hierzu Mansees,  FamRZ 1987, S. 653-658. 
10 H. Piechowiak,  Wiener klinische Wochenschrift  1984, S. 271 (273): „ . . . ist für 

die Medizin nur das subjektive Leidgefühl der Patienten, die sich durch den Gang zum 
Arzt als solche definieren, maßgebend?" 

h Hierzu Laubach in: Unterwegs 1986, Heft 2, S. 34 (36 f.) und Blechschmidt  in: 
Informationsbrief  Nr. 108 der Bekenntnisbewegung „Kein anderes Evangelium", Februar 
1985, S. 16-18. Die nachfolgend angeführten Aspekte beruhen auf Ausführungen des 
Vorsitzenden der Ev. Allianz, Laubach, in einem persönlichen Gespräch am 24. 6. 1985. 
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denkens. Teilweise wird gesagt, die künstliche Befruchtung stehe der Motivation 
nach, vorgegebene Schranken der Selbstverwirklichung zu überwinden, auf einer 
Stufe mit der „Abtreibungsmentalität". Das Kind sei Gegenstand eines allein 
maßgeblichen Wunsches, der darüber entscheide, ob man ein Kind auf jeden 
Fall haben wolle, oder es nicht wolle und dann mangels Interesses unter Ausnutzen 
der verfassungswidrigen  Handhabung der Notlagenindikation des § 218 a Abs. 2 
Nr. 3 StGB „wegmachen" lasse. Bei der sozialethischen Beurteilung der künstli-
chen Befruchtung ist auch zu bedenken, daß die Art der Reaktion eines Paares 
auf ungewollte Kinderlosigkeit nicht allein von der Stärke des natürlichen emotio-
nalen Kinderwunsches bestimmt wird, sondern auch davon, wie hoch die gesell-
schaftliche Akzeptanz der Kinderlosigkeit ist. Wird wegen mangelnder Akzeptanz 
von der Umgebung zusätzlich Druck auf ein kinderloses Paar ausgeübt, so wird 
deren Bereitschaft,  sich mit ihrem Schicksal abzufinden, geringer sein, als wenn 
ein derartiger Druck nicht besteht. Ein solcher Druck wird jedoch ausgeübt, wenn 
sich die Methoden der artifiziellen Befruchtung weiter etablieren und dies vom 
Staat, und sei es durch zivilrechtliche Regelungen, gefördert  wird. Denn dann 
würde den ungewollt Kinderlosen von Bekannten und Freunden sicher oft gesagt: 
„Weshalb nehmt ihr nicht die modernen Methoden künstlicher Befruchtung in 
Anspruch? Das ist doch heutzutage ganz normal. Und das Kind braucht davon 
später ja nichts zu wissen." Einem Ehepaar, das wegen seiner Kinderlosigkeit 
unglücklich ist und sich deswegen in einer Krise befindet, würde damit der 
Entschluß, sich mit der Kinderlosigkeit abzufinden und die Ehe anders als geplant 
zu gestalten, nicht gerade erleichtert. Stand bis vor kurzem immer wieder die 
Forderung im Mittelpunkt, unsere Gesellschaft solle kinderfreundlicher  werden, 
insbesondere solle der Staat dafür bessere Voraussetzungen schaffen,  so ist hier 
zu fragen: wird nicht möglicherweise auf Ehepaare ein gesellschaftlicher Druck 
dergestalt ausgeübt, zur erfüllten Ehe „gehörten" Kinder? Mit der Folge, daß 
kinderlose Ehepaare in ein soziales Abseits mit geringerem Ansehen geraten. 
Diese Gefahr wird um so größer, je mehr die artifizielle Reproduktion üblich 
wird und Verbreitung findet. 

Diese gesellschaftliche und insbesondere sozialethische Problematik kann und 
braucht hier nicht vertieft  zu werden. Das Zivilrecht soll nicht primär gesellschaft-
liche Prozesse steuern. Es hat auch nicht die Aufgabe, Gewissensentscheidungen 
von Einzelnen zu bestrafen oder hervorzurufen. 12 Allerdings hat jede zivilrechtli-
che Regelung der vermögensrechtlichen Verhältnisse zwischen Keimzellspender, 
biologischer Mutter, sozialen Eltern einerseits und dem auf künstlichem Wege 
erzeugten Kind andererseits unweigerlich steuernde Wirkung. Besteht ζ. B. die 
Möglichkeit, daß Keimzellspender erb- und unterhaltsrechtlich von den aus ihren 
Gameten stammenden Kindern in Anspruch genommen werden, so wird die 
„Spendenfreudigkeit" 13 gewiß abnehmen. Haftet der Arzt bei von ihm verursach-

12 Darauf weist besonders Coester-Waltjen  in ihrem Gutachten Β zum 56. DJT, S. 
Β 119 f., und FamRZ 1984, S. 230 (234 f.), hin. 


